
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/2/5 11Os91/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1970

Norm

StVO §20 Abs1 IC1

StVO §52 Z10a

Rechtssatz

Die gesta3elte Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit im Zusammenhalt mit der Vorschrift des § 20 Abs 1 StVO soll

vor allem auch die Notwendigkeit eines plötzlichen Bremsmanövers und damit den mit einem solchen Manöver

verbundenen Gefahren vorbeugen.
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